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ZIVILSCHUTZFIBEL

Bearbeitet von Herbert Alboth und Hans von Dach unter Mitwirkung massgebender Fachleute
[Alle Rechte beim Schweizerischen Bund für Zivllsehutz)

19. Folge

Knochenbrüche

Woran man Knochenbrüche erkennen kann:

— Anschwellung im Bereiche des Bruches (Bluterguss).
— Abnorme Haltung des verletzten Gliedes (Verkür¬

zung. Biegung. Abknickung).
— Schmerzen an der Bruchstelle.

Man unterscheidet:
— geschlossener Knochenbruch

Es besteht keine Wunde. Die Haut ist nicht verletzt.

offener Knochenbruch
Es besteht eine Wunde. Die Haut ist durchtrennt oder
aufgeschürft. Eventuell kann sogar ein Knochenbruchstück

herausragen. Bei jedem offenen Bruch besteht
die Gefahr einer Infektion.
Bei einem geschlossenen Knochenbruch kann durch
Erschütterung auf dem Transport oder durch
Unvorsichtigkeit bei der Hilfeleistung ein Bruchende die
Haut durchstossen und so einen offenen Bruch
herbeiführen.

Finger Die Schiene kommt unter den
verletzten Finger (Innenseite) zu liegen.
Für ihre Befestigung wird mit Vorteil
eine Binde verwendet. — Eventuell
Anlegen einer Armtragschlinge.
Die Festhaltung der Finger, besonders
des Daumens, kann auch in gleicher
Weise erfolgen wie jene der Hand.

Zur Zivilschutz-Ausrüstung:
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Hand Mittelhand und Handgelenk werden
gleich behandelt. Die Schiene ist auf

der Hand-Innenfläche anzulegen. —
Anlegen einer Armtragschlinge. Die Hand-
Innenfläche wird gegen den Körper
gerichtet.
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